
 

 

Slalom-Einsteiger-Sichtungslehrgang für 2012 in 
Malsfeld 01.04.2012 

 
 
Im ADAC-Slalom-Einsteiger-Cup haben Jugendliche im Alter von 15 - 25 die Möglichkeit, über eine 
andere als die Kart-Schiene an einer Rennfahrerkarriere zu basteln. Der ADAC stellt die Cup-Fahrzeuge: 
75 PS-Renner mit 1.200 ccm-Motoren vom Typ Renault Clio. Die Gesamtkosten für die Saison 2012 
betragen sich auf insgesamt 495,00 € EUR – (Einschreibegebühr, Nenngelder, FZ-Kosten, usw.) ein 
ungewöhnlich geringer finanzieller Aufwand für einen Platz in einem Sportfahrzeug. Zum Cup 2012 
gehören ein Fahrerlehrgang und ein Training sowie 10 bis 12 Wertungsläufe in Hessen-Thüringen. Hiermit 
könnt ihr euch für diesen Sichtungslehrgang anmelden:  
 
 
 
Name:  Vorname:  Geb.-Dat:  

Straße:  PLZ:  Wohnort:  

E-Mail:   ADACDRIVE-Nr: oder ADAC 
MGL Nr: 

Telefon:  Mobil:  Fax:  

Ortsclub:    
 
 
Meine bisherigen motorsportlichen Erfahrungen:  
 

 
Kenntnisse im Auto fahren Ja    Nein  
 
 
Die Anmeldegebühr für ADACDRIVE-Mitglieder beträgt 60,00 EUR. (Nichtmitglieder 70,00 EUR). 
Kostengünstiges Essen und Trinken gibt es vor Ort.  
Die Teilnahmegebühr wird vor Ort bar bezahlt. 

 
 
 
Ort, Datum Unterschrift Teilnehmer  

Ort, Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  

 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte den Haftungverzicht auf der Rückseite / Seite 2 unterschreiben! 
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Haftungsausschluss 

Titel der Veranstaltung: Slalom-Einsteiger-Sichtungslehrgang für 2012 

Name des Fahrers:  ............................................................................... 

Haftungsausschluss  

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche 
Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss 
vereinbart wird.  
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang 
mit den Veranstaltungen entstehen, und zwar gegen 
 die FIM, UEM, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren 

Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre 
 die ADAC-Gaue, den Promotor/Serienorganisator 
 den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer 
 Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen 
 den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt 

Zubehör verursacht werden, und die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen,  
 

außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und 
außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters 
oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen; 
 
gegen 
 die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, 
 den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Be- 

werber, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer 
 
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb (Training, Wertungsläufe) entstehen, 
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises  
-beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines 
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen. 
 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem 
Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung.  
 
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.  
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich den o.a. Haftungsausschluss an.  

Ort: ........................................ Datum: ............................... Unterschrift: 
............................................... 
Unterschrift der gesetzlichen 
Vertreter:...................................................................................................... 


